
 

Der Marktgemeinderat des Marktes Weiler-Simmerberg hat am 29.09.2025 für das Gebiet im 

südwestlich des Hauptortes Weiler im Allgäu die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Au“ (Auf-

stellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)) beschlossen. Der räumliche Gel-

tungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.  

Der Geltungsbereich der Planung weist eine Fläche von 0,64 ha auf und umfasst die Flurstücke 

1163, 1164 (Teilfläche), 1161 (Teilfläche), 1162/2, 1162/5, 1207/4 (Teilfläche) und 1209/3 Ge-

markung Simmerberg.  

Hinweis: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutz-

barkeit von Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Verlauf des Aufstellungs-

verfahrens ändern.  

 

Weiler im Allgäu, den 16.10.2025 

Tobias Paintner 
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